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Geschlechtsspezifische Gewalt! gegen Frauen und Madchen (darunter sexualisierte,
hdusliche, psychische und digitale Gewalt) fand lange Zeit in der 6ffentlichen Bericht-
erstattung wenigBeachtung. Erst seit den 1970er Jahren mit dem Erstarken der Frau-
enbewegung wurde Gewalt gegen Frauen und Madchen zum o6ffentlich diskutierten
Thema. Dies ist dem Mut vieler Frauen zu verdanken, dieGber ihre Gewalterfahrungen
und die Folgen sprachen. Auch Journalist*innen tragen dazu bei, indem sie wiederholt

und differenziert das Thema aufgreifen.

Ein Beispiel ist die #metoo-Bewegung: Weltweit berichten seit mehreren Jahren Be-
troffene tiberihre Erfahrungen mit sexualisierter Belastigungund Gewalt —in privaten
Beziehungen, am Arbeitsplatz und im 6ffentlichen Raum. Die enorme mediale Reso-
nanz hat zu einer gesellschaftlichen Diskussion gefiihrt und - zumindest in einzelnen
Fallen —auch zu Konsequenzen fiir die Tater. Gewalt zu erleben bedeutet oft Kontroll-
verlust, Angst und Ohnmacht. Nach der Tat haben die Reaktionen des direkten sozia-
len Umfeldes, aber auch der Umgang der Gesellschaft einen wesentlichen Einfluss da-
rauf, wie gut die Verarbeitung der erlebten Gewalt gelingt. Eine differenzierte, res-
pektvolle und betroffenensensible Umgangsweise kann starkend dazu beitragen. Die
Gewalt ist ein Teil der Geschichte, aber auch Stirken, die (Uber-)Lebenskraft und der
Mut von Betroffenen werden sichtbar. Eine voyeuristische Berichterstattungin den
Medien kann hingegen retraumatisierend fiir die Betroffenen sein, die Gewalt in der

Gesellschaft stabilisieren und somit individuell und gesellschaftlich schadlich sein.

Welche positiven Auswirkungen hat eine gelungene Berichterstattung?

Uber Gewalt zu sprechen und das Problem sichtbar zu machen, trigt zur

gesellschaftlichen Sensibilisierung und Pravention bei.

Betroffene erfahren, dass sie mit dem, was sie erlebt haben, nicht alleine sind.

1 Geschlechtsspezifische Gewalt istjede Form von Gewalt, die Menschen aufgrund ihrer Geschlechtszugehdrigkeit erfahren.
Dazu gehoren alle kérperlichen, sexualisierten, psychischen und digitalen Gewalthandlungen, durch die Frauen und Madchen
verletzt werden, eben weil sie Frauen oder Madchen sind. Die Tater sind vor allem cis-madnnlich und kommen in den meisten
Fallen ohne Sanktionen davon. Auch trans, intergeschlechtliche oder nicht-bindre Menschen, die der normativen Einteilungin

Maéanner und Frauen nichtentsprechen, erleben oft Gewalt aufgrund der Geschlechtsidentitat.


https://www.frauen-gegen-gewalt.de/de/broschueren-und-buecher/die-fachberatungsstellen-aktiv-gegen-gewalt-gegen-frauen-und-maedchen-stark-fuer-frauen-gegen-gewalt.html

Betroffene, Unterstiitzungspersonen und Fachkrafte erhalten konkrete
Informationen, z.B. (iber bundesweite Unterstitzungsmoglichkeiten, wie die

bff- Fachberatungsstellen

Viele Fachberatungsstellen verzeichnen bei einer groRen medialen Prasenz des

Themas steigende Kontaktaufnahmen durch Betroffene.

Es kann aufgezeigt werden, welche Unterstiitzung Betroffene als hilfreich er-
leben und was wir als Gesellschaft — und jede*r von uns — tun kénnen, um
gegen alle Formen geschlechtsspezifischer Gewalt vorzugehen und Betroffene

zZu unterstitzen.


https://www.frauen-gegen-gewalt.de/de/hilfe-vor-ort.html

Hinweise fiir die Berichterstattung liber sexualisierte Gewalt

gegen Frauen und Kinder

Eine angemessene, geschlechtergerechte und diskriminierungssensible Sprache ist
wichtig. Differenzierte Begrifflichkeiten und eine informative Berichterstattung sind

wirksam gegen Klischees und Vorurteile.

In der Berichterstattung sind haufig Klischees oder auch verharmlosende Begrifflich-
keiten zu finden. Im Folgenden werden einige Begriffe betrachtet, die hdufig bei un-

terschiedlichen Formen von Gewalt gegen Frauen und Kinder auftauchen:

Bei sexualisierter Gewalt wird haufigdurch Begriffe wie ,Sex-Skandal”, "Sexgangster",
“Sexmorder", ,Triebtater” oder "Sextater" falschlicherweise ein sexuelles Tatmotivin
den Vordergrund gestellt. Mit einer solchen Wortwahl entsteht der Eindruck, dass se-

xuelle Bediirfnisse die hauptsachliche Ursache von sexualisierter Gewalt seien.

Jedoch geht es bei sexualisierter Gewalt vor allem um Macht und Unterdriickung. Se-
xualisierte Gewalt ist nicht mit Sexualitdt gleichzusetzen. Das Recht auf sexuelle
Selbstbestimmungbedeutet, dass bei sexuellen Handlungen zwischen Menschen im-
mer ein Einverstandnis vorliegt. Das Prinzip ,,Nein heiRt Nein“ ist seit 2016 auch im
deutschen Strafgesetzbuch verankert. Bei sexualisierter Gewalt gibt es kein Einver-
standnis. Sexualitat wird als Mittel genutzt, um Macht auszutliben und einseitig eigene
Bedlirfnisse mit Gewalt durchzusetzen. Auch bei sexualisierter Gewalt gegen Kinder
geht es um Machtmissbrauch mit dem Mittel der Sexualitat. Hier kommt hinzu, dass
Kinder besonderen Schutz bendétigen. Sexuelle Handlungen an und mit Kindern unter

14 Jahren sind deshalb immer sexualisierte Gewalt und strafbar.

In den Medien wird auBerdem oft das Bild des "kranken", "abnormen" oder "perver-
sen" Einzeltaters vermittelt. In der Gberwiegenden Mehrzahl sind die Tater aber un-

auffallige, als ,normal“ geltende Manner.



Bei Berichten liber sexualisierte Gewalt werden zugleich oft Bilder eingesetzt, die auf
sexualisierte Gewalt nachts, drauRen, an dunklen, einsamen Orten durch vermeintlich

fremde, unbekannte Tater verweisen.

Allerdings finden ein sehr groRer Anteil aller sexuellen Ubergriffe und Gewalthandlun-
gen im sozialen Umfeld der Betroffenen statt. D.h. dort, wo sie sich am sichersten
fihlen—namlich in der Familie, im Freundeskreis, am Arbeitsplatz oderin der eigenen
Wohnung. Sehr oft handelt es sich bei den Tatern um enge Bezugspersonen, wie z.B.
den eigenen Partner, einen Freund, den Vater, Onkel oder Opa. Die Tater sind bei se-
xualisierter Gewaltgegen Frauen weit Giberwiegend Manner. Bei sexualisierter Gewalt
gegen Kinder und Jugendliche kénnen auch Frauen und Peers (gleichaltrige Jugendli-

che) aktive Tater*innen sein oder den Tater unterstitzen.

Auch queere Personen, trans Personen, nicht-bindre Personen und inter Personen
sind haufig / Gberdurchschnittlich von sexualisierter Gewalt betroffen. Wichtigist es

daher, diesein der Berichterstattung nicht zu vergessen.

Sexuelle / sexualisierte Gewalt gegen Kinder

Der Begriff ,Kinderschander” ist unbedingt zu vermeiden. Dieser wird von der extre-
men Rechten und Neonazis benutzt — fiir ihre politische Hetze und autoritdren Positi-
onen. Die rechte Szene nutzt die Empdrungin der Gesellschaft liber sexualisierte Ge-
walt gegen Kinder und Jugendliche aus, um ihren politischen Vorstellungen einer au-

toritaren Gesellschaft Vorschub zu leisten.

Die Tater sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche werden dabeiin der Re-
gel in einem AulRen verortet (rassistisch, pathologisierend etc.), dass die, ihrer Vorstel-
lung nach zur Gesellschaft gehdrenden, bedroht. Damit einher gehen Forderungen
nach harten Strafen wie der Todesstrafe. Einer solchen Instrumentalisierung muss ak-
tiv entgegengewirkt werden. AuBerdem verstarkt der Begriff die Stigmatisierung Be-
troffener sexualisierter Gewalt in Kindheit und Jugend, indem er suggeriert, dass sie

ne

dauerhaft ,geschandet"’seien.



Auchist haufigvon , Kinderpornografie” zu lesen, wenn es um Bilder oder Filme geht,
die sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen beinhalten. Der Begriff ,Kinder-
pornografie” verharmlost jedoch die zugrundeliegende sexualisierte Gewalt. Ein
Porno ist gefilmter Sex, an dem erwachsene Menschen -im besten Fall- freiwillig und
einvernehmlich teilnehmen, wenn sie nicht damit einverstanden sind, dann handelt

es sich um Gewalt.

Auch Bilder und Filme, die reale Gewalt gegen Frauen zeigen, sind Gewalt. Die Ver-
breitung solcher Abbildungen setzt die Gewalt fort. Bei der medialen Berichterstat-
tung sollte darauf geachtet werden, ohnehin bestehende Angste und Unsicherheiten

bei Kindern und Jugendlichen, aber auch Erwachsenen, nicht zu verstarken.

Verantwortlich fiir sexualisierte (und andere) Gewalt sind immer die Tater. Wer Ge-
walt erlebt, ist nicht schuld daran. Alle Menschen sollen sich in allen Lebenssituatio-
nen sicher fiihlen kdnnen, nachtsauf dunklen StraRen, auf einer Party, beim Date oder
im vertrauten Kreis der Familie. Auch wenn individuelle VorsichtsmafRnahmen, Selbst-
behauptungs- und Selbstverteidigungskurse, Apps fiir den sicheren Heimweg oder
Mittel zum Schutz vor K.O.-Tropfen hilfreich sein konnen, muss in der Berichterstat-
tung vermieden werden, die Verantwortung den (potentiellen) Betroffenen von Ge-
walt zuzuschreiben. Die Berichterstattung sollte auch einbeziehen, was getan werden

kann, damit Menschen nicht zu Tatern (bzw. Tater*innen) werden.

Auch Bilder kénnen Klischees reproduzieren. Symbolbilder von dunklen Gassen,
schwarzen Schatten, groBen Handen, Messern, leeren Schaukeln etc. verengen die
Aufmerksamkeit aufden Uberfall durch einen Fremdtater — obwohl hiusliche und se-
xualisierte Gewalt meist durch bekannte Personenund in vertrauten Raumen stattfin-
det. Es braucht bei Berichterstattung iber geschlechtsspezifische Gewalt undihre Fol-
gen besondere Aufmerksamkeit, eine passende Bildsprache zu finden, die weder Ge-
walt zeigt noch Klischees. Manchmal haben die Interviewten selbst gute Ideen, was

passen kdonnte.



Die Worter ,Missbrauchte” und ,Vergewaltigte” verharmlosen die Tat. Tref-
fender sind Begriffe wie zum Beispiel Betroffene sexualisierter / sexueller Ge-
walt.

Fir eine betroffenensensible Berichterstattung bei sexualisierter Gewalt ge-

gen Kinder und Jugendliche hat die Beauftrage flr Fragen des sexuellen Kin-

desmissbrauchs hilfreiche Tipps fur Medien und Betroffene veréffentlicht.



https://beauftragte-missbrauch.de/presse/tipps-fuer-medien-fuer-eine-betroffenensensible-berichterstattung
https://beauftragte-missbrauch.de/presse/tipps-fuer-medien-fuer-eine-betroffenensensible-berichterstattung

Berichterstattung liber Gewalt in (Ex-)Partnerschaften (haus-

liche Gewalt) gegen Frauen und die Totung von Frauen

Hausliche Gewalt oder auch Gewaltin Partnerschaften liegtimmerdannvor, wenn es

in einer hauslichen Gemeinschaft (z.B. Ehe, Lebenspartnerschaft, Beziehung) zu Ge-
walt kommt. Es istauch dann hausliche Gewalt, wenn die hdusliche Gemeinschaft ge-
rade aufgeldst wird oder eine Trennung noch nicht allzu lange zuriick liegt. Die Tat
muss nichtinnerhalb der gemeinsamen Wohnung stattfinden.

Mitunter werden alternative Begriffe verwendet wie ,,Gewalt in Partnerschaften” o-
der ,Gewalt im sozialen Nahraum®. Kritisiert wird an dem Begriff ,,hdusliche Gewalt”,
dass er geschlechtsneutral ist und nicht beschreibt von wem die Gewalt ausgeht. In
den meisten Fallen handelt es sich um vom (Ex-)Partner ausgehende Gewalt gegen
Frauen, die sehr unterschiedliche Formen annehmen kann, wie z.B. sexualisierte, kor-

perliche, psychische oder digitale Gewalt.

In der Berichterstattung Giber Gewalt in Partnerschaften, einschlieBlich schwerer For-
men von Gewalt, die flir Frauen todlich enden, ist immer wieder von ,Familiendra-
men“, ,Familientragddien”, ,Streitigkeiten“ oder ,Eifersuchtsdramen” die Rede.
Diese Begrifflichkeiten verstarken ein weit verbreitetes Bild, dass es sich beihauslicher
Gewaltum ,Konflikte” in Paarbeziehungen handelt. Doch das relativiert und verharm-
lost hdusliche Gewalt gegen Frauen — es geht nicht um ,Beziehungsstreitigkeiten®,
sondern in den meisten Fallen um Gewalt gegen Frauen durch aktuelle oder friihere
Beziehungspartner. Erfreulicherweise hat die dpa bereits 2019 entschieden, solche
Begrifflichkeiten und auch Begriffe, die sexualisierte Gewalt und Vergewaltigung ver-

harmlosen, nicht mehr zu verwenden.


https://www.frauen-gegen-gewalt.de/de/infothek/haeusliche-gewalt/merkmale-und-tatsachen.html

Femizid
Jedes Jahr werden in Deutschland weit tiber 100 Frauen vom eigenen Partner oder

Expartner getotet (2021: 113). In vielen dieser Falle totet der (Ex)Partner die Frau,
wenn sie Trennungsabsichten duRert oder nach der Trennung. Oft hatten Frauen zu-

vor versucht, sich in Sicherheit zu bringen oder Hilfe zu bekommen.

Doch nicht nur Frauen werden getdtet, sondern nicht selten bringt der Tater auch ge-
meinsame Kinder oder andere Familienmitglieder oder Angehdérige um. Totet er im
Anschluss auch noch sich selbst, wird haufig von ,erweitertem Suizid” gesprochen,
ungeachtet der Frage, ob die anderen Familienmitglieder der T6tung zugestimmt ha-

ben.

Bei der Beschreibung von hauslicher Gewalt sollten die Taten und Tater klar
benannt werden, denn es geht um Gewalt.
Angemessene Begriffe im Falle der T6tungvon Frauen sind Tétungvon Frauen

oder Femizid.
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Berichterstattung luiber gewaltbetroffene Frauen mit

Behinderungen

Wenn es in den Medien um Menschen mit Behinderungen geht, werden oft Begriffe
wie Leid, Schmerz, Schicksal, aber auch Mut und Tapferkeit benutzt. Menschen mit
Behinderungen ,meistern ihr Schicksal” oder sie ,leiden an und wegen der Behinde-
rung”. Solche Beschreibungen vermitteln ein sehr defizitares Bild von Behinderung

und werden von Menschen mit Behinderungen als diskriminierend erlebt.

Es finden sich zugleich nur wenige differenzierte Berichte liber Gewalt gegen Frauen
mit Behinderungen. In Berichterstattungen werden diese, wenn lberhaupt, dann oft

als ,hilflose Opfer” dargestellt, die sich nicht wehren kénnen.

Fakt ist, dass Frauen und Madchen mit Behinderungen haufiger Gewalt erleben als
Frauen und Madchen ohne Behinderungen —ein Grund dafiir sind Lebensbedingun-
gen und oft damit einhergehende Abhangigkeit und Fremdbestimmung. Umso wich-
tiger ist es, Frauen und Madchen mit Behinderungen nicht als passive ,,Opfer” darzu-
stellen, sondern auch Strukturen und Bedingungen, die zum Nachteil der Frauen sind,

zu benennen.

Unsicherheiten gibt es oft bei der Bezeichnung von Behinderungen oder Be-
eintrachtigungen. In der Sprachwahl hat sich der Begriff Menschen mit Behin-

derungen durchgesetzt. Weitere Tipps zur Sprachwahl sind unter www.leid-

medien.de zu finden.


http://www.leidmedien.de/
http://www.leidmedien.de/
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Berichterstattung uiber die mutmalRliche ,,Herkunft”

von Betroffenen und Tatern in Deutschland

Ein weit verbreitetes Vorurteil ist, dass Manner nicht-deutscher Herkunft gewalttati-
ger waren als Mdanner mit deutschem Pass. Dies entspricht nicht der Realitat.

Trotz dieser Tatsache sind Falle, in denen die Gewalt gegen Frauen von gefliichteten
oder nicht-deutschen Mannern ausgeht, deutlich prasenterin der 6ffentlichen Diskus-
sionundin den Medien. Studien haben belegt, dass unbekannte Tater haufigerange-
zeigt werden, verstarkt auch dann, wenn sie kein Deutsch sprechen oder nicht-deut-
scher Herkunft sind. Umso mehr stehen Medienschaffende in der Verantwortung, ras-

sistisch diskriminierende Zuschreibungen und Verallgemeinerungen zu vermeiden.

Bei der Berichterstattung liber Gewalt gegen Frauen und Madchenist die mut-
mafliche, Herkunft“ des Taters eine Information, die rassistischen Instrumen-
talisierungen Gefahrlauft. Deswegen sollte auf diese verzichtet werden —denn
es geht um geschlechtsspezifische Gewalt, diese erleben Betroffene von ganz

unterschiedlichen Tatern unabhangigvon dessen Herkunft.
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,Opfer” von Gewalt?

Der Begriff ,,Opfer” ist ein Begriff aus dem Recht und hat dort eine Bedeutung, weil
sich daraus z.B. bestimmte Rechte ableiten. In der Alltagssprache wird der Begriff je-
doch oft mit Schwache, Inkompetenz, Ohnmacht und Hilflosigkeit in Verbindung ge-
bracht oder auch abwertend als Schimpfwort benutzt. Viele Betroffene von Gewalt
empfinden den Begriff deswegen als stigmatisierend. Fiir andere Betroffene ist es
zwar wichtig, dassin der Beschreibungder Tat(en) klar in Opfer und Tater unterschie-
den wird, um die Verantwortung flir die Taten eindeutig sichtbar zu machen und/oder
weil sie tatsachlich in dieser Situation der Gewalt ohnmachtigausgeliefert waren. Je-
doch bezieht sich dasaufden Moment der Tat und eventuell auch auf Folgen der Tat.
Aberin anderen Lebensbereichen und zu anderen Zeiten waren und sind sie vielleicht
erfolgreiche Managerin, flrsorgliche Mutter, kreative Kiinstlerin oder tatkraftige Ak-

tivistin. Dies auch zu sehen und darzustellen, ist wichtig.

Betroffene von Gewalt sind nicht nur ,Opfer”. Viele lernen mit den Gewalterfahrun-
gen zu leben, machen diese beispielsweise 6ffentlich und zeigen Starke und Selbstbe-

wusstsein.

Eine differenzierte Darstellung, die auch Perspektiven fiir ein gutes Leben nach und
trotz einer erlebten Gewalttat aufzeigt, kann andere Betroffene (und ihre Unterstiit-

zer*innen) ermutigen.

Es ist zu empfehlen, anstelle des Begriffs ,Opfer”, ,Betroffene” oder ,Ver-
letzte” zu schreiben. Bei Berichterstattung, die auf Interviews mit Betroffenen

beruhen, kann gefragt werden, welcher Begriff fir sie passend ist.
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Anglizismen fiir Beschreibungen von sexualisierter Gewalt

In der Berichterstattung werden haufig Anglizismen genutzt, um Formen sexualisier-
ter Belastigungen, Ubergriffe oder Gewalt zu benennen. Einige der englischen Begriffe

konnen dabeiallerdings verharmlosend wirken und unverstandlich sein.
»Catcalling”

Catcalling wird fir verbale sexuelle Beldstigung benutzt. Diese dulRert sich in Gibergrif-
figen, sexuellen AuRerungen von Personenim 6ffentlichen Raum, die den Kérper oder
das Aussehen von meist Frauen, aber auch trans Personen, queeren Personen und
anderen marginalisierten Gruppen kommentieren. Sehr oft beldstigen Manner
Frauen, denen sie auf der Stralle, auf 6ffentlichen Platzen oder auch in 6ffentlichen
Verkehrsmitteln begegnen, zum Beispiel indem sie hinterherpfeifen, Kiisse simulieren
oder sich selbstin den Schritt greifen. Die Belastigung dient der Erniedrigungund Aus-
Ubungvon Macht und Dominanz. ,Catcalling” ist Englisch und kann mit dem zu sich
Rufen einer Katze Gbersetzt werden, im Sinne von Hinterherrufen oder -pfeifen. Kriti-
siert wird an dem Begriff, dass die Anlehnungan die Tierwelt unpassendist und zum
anderen der Begriff verharmlosend wirken kann. Verbale sexualisierte/sexuelle Be-
lastigung hingegen macht deutlich, dass es sich um eine gewaltvolle Handlung handelt

und nicht etwa um ein Kompliment.
,Dickpic”

Dickpic bedeutet Gibersetzt ,Penisbild“. Manner verschicken ein Bild von ihrem Penis
- meist Gber das Internet (z.B. Tinder, Facebook oder Messenger-Dienste) aber auch
per Post - unaufgefordert an andere, meist Frauen. Die Manner (iberschreiten damit
bewusst die Grenzen der Betroffenen und agieren machtvoll. Dieses unaufgeforderte

Verschicken von , Dickpics” ist sexuelle Beldstigung und eine Form sexualisierter
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Gewalt. Der englische Begriff kann verharmlosend klingen, denn es handelt sich nicht

nurum ein Penisbild, sondern eine Form sexueller Beldstigung.
,Upskirting”

Upskirting meint das heimliche Fotografieren oder Filmen unter dem Rock einer Frau.
Das englische Wort benennt nicht deutlich das was dahintersteht: Sexualisierte Ge-
walt. Haufigwerden die Filme oder Fotos zusatzlich im Internetverbreitet. Sowohl das
Fotografieren oder Filmen unter dem Rock, als auch die Verbreitung der Bilder oder

Filme, sind mittlerweile in Deutschland strafbar.
,Stealthing”

Stealthing beschreibt, wenn ein Sexualpartner beim Geschlechtsverkehr das Kondom
heimlich und ohne Zustimmung der Sexualpartner abstreift. Der Begriff ist insofern
problematisch, als dass ,Stealthing” als eine Pornokategorie etabliert ist undim Inter-
net als Trend kursiert. Zudem ist der Begriff fir viele unverstandlich. Inzwischen gibt
es erste Gerichtsurteile, in denen Félle von ,,Stealthing” als Vergewaltigung eingestuft

wurde.
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Begriffe zu digitaler Gewalt

Digitale Gewalt ist ein Sammelbegriff flir verschiedene Formen geschlechtsspezifi-
scher Gewalt. Gemeint sind Gewalthandlungen, die sich technischer Hilfsmittel und
digitaler Medien (Handy, Apps, Internetanwendungen, Mails etc.) bedienen und Ge-
walt, die im digitalen Raum, z.B. auf Online-Portalen oder sozialen Plattformen
stattfindet. Digitale Gewalt kann nicht getrennt von ,analoger Gewalt” funktioniert,
sondern stellt meist eine Fortsetzung oder Erganzung von Gewaltverhaltnissen und -

dynamiken dar.

Aufder Webseite www.aktiv-gegen-digitale-gewalt.de gibt es eine Liste, in der dieam
haufigsten vorkommenden Bezeichnungen und andere relevante Begriffe, im Kontext

von digitaler Gewalt, erklart werden. Hier geht es zur Liste: www.aktiv-gegen-digitale-

gewalt.de/de/glossar.html

,Revenge Porn“

»,Revenge Porn“ (sogenannte ,Rache-Porno“) bezeichnet die Verbreitung und/oder
Veroffentlichung intimer Fotos, Nacktfotos und -videos ohne Einwilligung der Be-
troffenen. Dies geschieht meist nach einer Trennung, in dem der Ex-Partner sich fir
die vermeintliche Krankungrachen will. Der Begriff ist verharmlosend. Es handelt sich
nicht um einen Porno, sondern um eine schwere Verletzung des Personlichkeitsrech-
tes und eine Form (digitaler) sexualisierter Gewalt. Dies ist strafbar und zwar auch
dann, wenn das Bild/Video zwar in beiderseitigem Einverstandnis entstandenist, aber

die Betroffene einer Verbreitung nicht zugestimmt hat.
,Deepfakes”

Deepfakes sind realistisch wirkende Medieninhalte (Foto, Audio und Video), die durch
Techniken der kiinstlichen Intelligenz abgeandert und verfalscht worden sind. So kann

z.B. mitentsprechender Software, z.B. mit Apps, in einem pornographischen Bild oder


http://www.aktiv-gegen-digitale-gewalt.de/de/glossar.html
http://www.aktiv-gegen-digitale-gewalt.de/de/glossar.html
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Video das Gesicht ausgetauscht werden, so dass der Eindruck entsteht, die Ex-Freun-
din hatte aktiv an einem Porno mitgewirkt. Diese Szenen sind zwar nicht echt, aber
durch technischen Fortschritt sind mitunter gefalschte von echten Inhalten fiir Laien
kaum noch zu unterscheiden. Auch dies ist wegen Verletzung von Personlichkeitsrech-

ten strafbarund eine Form (digitaler) sexualisierter Gewalt.
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Hinweise fiir die Interviewflihrung mit Betroffenen

Medienschaffende suchen fiir ihre Berichterstattung oft Betroffene von Gewalt, um
authentische Perspektiven und Sichtweisen zu erhalten. Fir sehr viele Betroffene ist
es jedoch schwer, Gber Gewalterfahrungen zu sprechen und erst recht, diese 6ffent-
lich zu machen. Nicht selten flihlen sich gewaltbetroffene Frauen instrumentalisiert,
sie haben Sorge, dass es nicht um ihre persénliche Geschichte und ihre eigene Sicht
geht, sondern ihre Geschichte nur als lllustration dient. Es ist fiir viele Betroffene ein

grof3er Schritt, sich an die Presse zu wenden.

Gewaltbetroffene Menschen sind aber auch sehr verschiedenin dem, wie sie mitdem
Erlebten umgehen und was ihre Motive fiir eine Zusammenarbeit mit Medienvertre-
ter*innen sind. Fir manche ist es der erste Kontakt mit Medien und sie bend6tigen
viele grundlegende Informationen, andere sind durch politische Arbeit oder berufliche

Erfahrungen schon ,Medienprofis®.

In den Fachberatungsstellen, die seit vielen Jahren gewaltbetroffene Frauen und Mad-
chen unterstitzen, existiert sehr viel Wissen zu geschlechtsspezifischer Gewalt gegen
Frauen. Dort arbeiten Personen mit Expertise zu den Ursachen, Ausldsern, Folgen und
Auswirkungen von Gewalt. In den Fachberatungsstellen finden sich geeignete Exper-
tinnen, die fiir Interviews oder fiir die Vorbereitungvon Interviews und fiir Fragen zur
Verfiigung stehen. Und: manchmal reicht ein anonymisiertes Fallbeispiel, um ein

Problem nachvollziehbar zu machen.

Fachberatungsstellen



https://www.frauen-gegen-gewalt.de/de/hilfe-vor-ort.html
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Darauf sollte bei einem Interview/einem Dreh etc. mit Betroffenen ge-

achtet werden:

Vor und wahrend des Interviews

Auf Datenschutz und den Schutz der Person achten — die Anonymitat der ge-
waltbetroffenen Frauen, die sich fiir ein Interview bereiterklaren, muss ge-
wahrleistet sein. Das bedeutet: Dem Wunsch der Betroffenen nachkommen
und keine Namen nennen, das Gesicht und evtl. auch die Stimme unkenntlich
machen, auf mogliche Hinweise auf Ort oder gefilmte Umgebungetc. achten.
Flr manche Betroffene ist es aber auch wichtig, nicht anonymisiert zu werden.
Sie mochten dem Thema ein Gesicht, eine Stimme und einen Namen geben. In
diesem Fall sollte gut tiber die Reichweite des Medienberichtes aufgeklart wer-
den. Auch Zeitungsartikel sind heute meist online und auch noch viele Jahre
spater auffindbar. Es muss gut Uberlegt sein, ob dies auch fir spatere, noch
nicht absehbare Lebenssituationen tragbar ist, oder eine zumindest teilweise
Anonymisierung (z.B. durch ein Pseudonym) sinnvoll ist.
Esistdaraufzuachten, dass die Betroffenen in einer ausreichend stabilisierten
Situation sind. Eine Kontaktaufnahme z.B. direkt nach einem Ubergriff ist zu
vermeiden.

Eine Berichterstattung wahrend eines laufenden Strafverfahrens kann sehr
schadlich fur Betroffene sein. Hier ist es wichtig, dass Anwalt*innen von Be-
troffenen einbezogen sind und frithzeitig konsultiert werden.

Auch weitere rechtliche Konsequenzen miissen bedacht und abgeklart werden
z.B. eine Verleumdungsklage, wenn der Tater oderandere Personen im Beitrag
identifizierbar sind.

Grundsatzlich gilt: Kein Mitleid, sondern Anteilnahme und Wertschatzung zei-
gen im Gesprach.

Eine respektvolle Grundhaltungist wichtig! Betroffene sind Expert*innen ihres

eigenen Lebens und sind manchmal auch aus dieser Erfahrung heraus
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gesellschaftspolitische Expert*innen geworden, d.h. sie haben sich mit ande-
ren Betroffenen vernetzt und bringen die Betroffenenperspektive in gesell-
schaftliche und politische Prozesse ein. Einige staatliche und zivilgesellschaft-
liche Gremien haben inzwischen Betroffenenbeiradte eingefiihrt, um die Be-
troffenenperspektive strukturiert und partizipativ in Prozesse und Entschei-

dungen einzubeziehen (einige Beispiele siehe hierzu , Weitere Informationen

fir Medien”). Die Betroffenenperspektive ist im Sinne der Partizipation ge-
nauso wichtig und ernst zu nehmen wie die Perspektive von beruflichen Ex-
pert*innen. Dies gilt auch flir Medienberichte. Keinesfalls diirfen Betroffene
reduziert werden auf die Rolle als Lieferant*innen von emotionalen , O-To-
nen”, diedannvon ,echten” Expert*innenbewertet werden.

In der Zusammenarbeit mit Betroffenen sind Einfiihlungsvermdgen und Ver-
standnis gefragt. Eine knappe oder oberflachliche Beschaftigung mit der The-
matik sollte vermieden werden. Das braucht Zeit und solltein der Planungbe-
ricksichtigt werden.

Bei Bedarf sollte die Begleitung durch eine*n Therapeut*in, Beraterin oder er-
fahrene*n Anwalt*in ermdglicht werden.

Flr Betroffene ist es hilfreich, so viel wie moglich Kontrolle Giber die Berichter-
stattung zu haben. Dazu zahlen Informationen iber den Aufbau des Beitrags,
wie lang der Beitrag werden soll, wann er erscheint und ob der*die Tater*in
im Beitrag berlicksichtigt wird. Denn die Darstellungder Situationdes*der Ta-
ter*in wird von Betroffenen in der Regel als belastend empfunden.

Es ist gut, die geplanten Interviewfragen vorab mit den Betroffenen zu bespre-
chen. Sollte eine Frage als problematisch empfunden werden, wird diese weg-
gelassen.

Es gibt Trigger (Ausldser von Flashbacks), die AuBenstehenden nicht bewusst
sind. Das bedeutet, bestimmte Bilder, Gerdusche oder Worter, die mit der Tat
verbunden sind, kdnnen zu tberflutenden Erinnerungen (Flashbacks) fiihren.
Es ist wichtig zu klaren, was mogliche Trigger sein kénnten. Es kann auch hel-
fen, wenn Betroffene den Ort des Interviews und die Rahmenbedingungen

selbst (mit-)gestalten konnen.
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Es sollte auf eine detaillierte Beschreibung der Gewalt verzichtet werden, da
die Betroffenen dies als demiitigend empfinden kénnen und aulRerdem die
Grenze zum Voyeurismus hier besonders schmal ist.

Die Betroffenen miissen entscheiden konnen, wie viel sie erzahlen. Gezieltes,
insistierendes Nachfragen nach Einzelheiten kann zu einer Retraumatisierung
flhren.

Wenn Betroffene das Interview beenden wollen oder eine Frage nicht beant-

worten mochten, ist darauf Riicksicht zu nehmen.

Nach dem Interview

Auch im Anschluss an das Interview und bei der Erstellung des Beitrags muss
aufDatenschutz und den Schutz der Person geachtet werden —die Anonymitat
der gewaltbetroffenen Frauen, die sich fir ein Interview bereiterklaren, muss
gewdhrleistet sein.

Gegebenenfalls sollte nochmals besprochen werden, was veroffentlicht wer-
den darf und was nicht.

Nach Fertigstellungdes Beitrags sollten Betroffene vor Ausstrahlung oder vor
Verdffentlichung die Méglichkeit haben, den Beitrag in Ruhe einzusehen. An-
derungswiinsche sollten umgesetzt werden kdnnen.

Die interviewten Personen sollten darliber informiert werden, wann der Bei-
trag veroffentlicht wird und ggf. ein Belegexemplar erhalten.

Auch nach der Veroffentlichungsollte es Betroffenen moglich sein, den Beitrag
zurtickziehen zu lassen, zu verandern (online) bzw. eine erneute Veroffentli-
chung zu verhindern (Print/Fernsehen/Radio etc.).

In allen Medienberichten muss auf spezifische Hilfsangebote hingewiesen wer-

den:Beratungsdatenbank des bff, Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen, Hilfetele-

fon sexueller Missbrauch etc.

Die Beschaftigung mit Gewalt und den oft massiven Gewalterfahrungen von Frauen

und Kindern kann die eigene Verletzlichkeit und evtl. auch eigene Gewalterfahrungen


https://www.frauen-gegen-gewalt.de/de/hilfe-vor-ort.html
https://www.hilfetelefon.de/
https://www.hilfe-portal-missbrauch.de/hilfe-telefon
https://www.hilfe-portal-missbrauch.de/hilfe-telefon
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beriihren. Sorgen Sie gut fiir sich! Bei Bedarf konnen Sie sich auch Unterstiitzungho-

len, z.B. in einer Fachberatungsstelle oder Supervision.
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Weitere Informationen fiir Medien

Informationenfireine verantwortungsbewusste Berichterstattung liber geschlechts-
spezifische Gewalt:

Tipps fiir Medienvertreter*innen

o Unabhadngige Beauftragte fiir Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs

(UBSKM)

o 12 Tipps fur Medien fiir eine betroffenensensible Berichterstattung:

www.beauftragte-missbrauch.de/presse/tipps-fuer-medien-fuer-eine-

betroffenensensible-berichterstattung

o 12 Tipps fiir Betroffene im Umgang mit Medien: www.beauftragte-

missbrauch.de/presse/tipps-fuer-betroffene-im-umgang-mit-medien

o Checkliste betroffenensensible Bildsprache: www.beauftragte-miss-

brauch.de/presse/stockfotos-zum-themenfeld

o Pravention von Gewalt an Frauen und Kindern: www.gewaltfreile-

ben.at/images/Bilder/PDFs/Interaktives PDF final gewaltfrei Verantwor-

tungsvolle Berichterstattung A4 WEB.pdf

o Buch Uber sexualisierte Gewalt in den Medien und journalistische Berichter-

stattung: www.verlagmebesundnoack.de/Respekt-und-Wuerde

» ,Pressekodex angewandt”mit Beispielen tiber die Berichterstattungliber Ge-
walt gegen Frauen vom LFSH Landesverband Frauenberatung Schleswig-Hol-

stein e.V: www.lfsh.de/files/Materialien/Pressekodex angewandt Berichter-

stattung iber Gewalt gegen Frauen.pdf

» Gegen eine Instrumentalisierung durch Rechtspopulist*innen — Positionspa-
pier von Fachberatungsstellen zu sexualisierter und geschlechtsspezifischer

Gewalt: www.frauen-gegen-gewalt.de/de/ueber-uns/positionspapier-gegen-

rechts.html


http://www.beauftragte-missbrauch.de/presse/tipps-fuer-medien-fuer-eine-betroffenensensible-berichterstattung
http://www.beauftragte-missbrauch.de/presse/tipps-fuer-medien-fuer-eine-betroffenensensible-berichterstattung
http://www.beauftragte-missbrauch.de/presse/stockfotos-zum-themenfeld
http://www.beauftragte-missbrauch.de/presse/stockfotos-zum-themenfeld
http://www.gewaltfreileben.at/images/Bilder/PDFs/Interaktives_PDF_final_gewaltfrei_Verantwortungsvolle_Berichterstattung_A4_WEB.pdf
http://www.gewaltfreileben.at/images/Bilder/PDFs/Interaktives_PDF_final_gewaltfrei_Verantwortungsvolle_Berichterstattung_A4_WEB.pdf
http://www.gewaltfreileben.at/images/Bilder/PDFs/Interaktives_PDF_final_gewaltfrei_Verantwortungsvolle_Berichterstattung_A4_WEB.pdf
http://www.verlagmebesundnoack.de/Respekt-und-Wuerde
http://www.lfsh.de/files/Materialien/Pressekodex%20angewandt%20Berichterstattung%20über%20Gewalt%20gegen%20Frauen.pdf
http://www.lfsh.de/files/Materialien/Pressekodex%20angewandt%20Berichterstattung%20über%20Gewalt%20gegen%20Frauen.pdf
http://www.frauen-gegen-gewalt.de/de/ueber-uns/positionspapier-gegen-rechts.html
http://www.frauen-gegen-gewalt.de/de/ueber-uns/positionspapier-gegen-rechts.html
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Artikel der bpb lber die Rolle der Berichterstattung fiir das gesellschaftliche

Verstandnis von Gewalt gegen Frauen: www.bpb.de/themen/gender-diver-

sitaet/515609/die-darstellung-von-gewalt-gegen-frauen-in-den-medien

Journalistische Ratgeber zur nicht-stereotypen Berichterstattung lber

andere Themen

trans* in den Medien. Informationen fiur Journalist*innen: www.transin-

terqueer.org/wp-content/uploads/2021/11/TrlQinfo-trans-medien 2aufl-

2014.pdf
Informationen zur Berichterstattung iber und mit Menschen mit Behinderung:

www.leidmedien.de

Bundesweites Netzwerk von Journalist*innen of Color und Medienschaffen-

den mit oder ohne Einwanderungsgeschichte: www.neuemedienmacher.de

Zum aktuellen Forschungsstand

Blttner, Melanie (Hrsg.) (2020). Handbuch Hausliche Gewalt. Stuttgart:
Schattauer: www.klett-cotta.de/buch/Schattauer/Handbuch Haeusliche Ge-
walt/117379

Online-Kurs: Schutz und Hilfe bei hauslicher Gewalt: www.haeuslichege-

walt.elearning-gewaltschutz.de

Beispiele fiir gesellschaftspolitisch aktive Vernetzungen und Gremien

gewaltbetroffener Menschen

Betroffenenrat bei der Missbrauchsbeauftragten: www.beauftragte-miss-

brauch.de/betroffenenrat/betroffenenrat-bei-der-ubskm

Betroffenenbeirat zur Umsetzung der Istanbul-Konvention in Bremen:

www.bremen-sagt-nein.de/betroffenenbeirat

Betroffenenrat des Traumanetz Berlin (S.1.G.N.A.L.): www.traumanetz.signal-

intervention.de/betroffenenperspektive

Die MIAs - MUtterinitiative fur Alleinerziehende e.V.: www.die-mias.de



http://www.bpb.de/themen/gender-diversitaet/515609/die-darstellung-von-gewalt-gegen-frauen-in-den-medien
http://www.bpb.de/themen/gender-diversitaet/515609/die-darstellung-von-gewalt-gegen-frauen-in-den-medien
http://www.transinterqueer.org/wp-content/uploads/2021/11/TrIQinfo-trans-medien_2aufl-2014.pdf
http://www.transinterqueer.org/wp-content/uploads/2021/11/TrIQinfo-trans-medien_2aufl-2014.pdf
http://www.transinterqueer.org/wp-content/uploads/2021/11/TrIQinfo-trans-medien_2aufl-2014.pdf
http://www.leidmedien.de/
http://www.neuemedienmacher.de/
http://www.klett-cotta.de/buch/Schattauer/Handbuch_Haeusliche_Gewalt/117379
http://www.klett-cotta.de/buch/Schattauer/Handbuch_Haeusliche_Gewalt/117379
http://www.haeuslichegewalt.elearning-gewaltschutz.de/
http://www.haeuslichegewalt.elearning-gewaltschutz.de/
http://www.beauftragte-missbrauch.de/betroffenenrat/betroffenenrat-bei-der-ubskm
http://www.beauftragte-missbrauch.de/betroffenenrat/betroffenenrat-bei-der-ubskm
http://www.bremen-sagt-nein.de/betroffenenbeirat
http://www.traumanetz.signal-intervention.de/betroffenenperspektive
http://www.traumanetz.signal-intervention.de/betroffenenperspektive
http://www.die-mias.de/
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Verein T.0.B.e: Toxische Beziehungen liberwinden e.V.: www.tobe-verein.de

Bundesverband ANUAS e. V. Hilfsorganisation flir Angeh6rige von Mord-, T6-

tungs-, Suizid- und Vermisstenfallen: www.anuas.de

Wir danken Iris Enchelmaier (Diplom Sozialpadagogin, Journalistin), die uns ihre Hin-

weise flir Journalist*innen zur Verfligung gestellt hat.


http://www.tobe-verein.de/
http://www.anuas.de/

